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Ein Bayer und ein Luxemburger erheben 

das kurmainzische Algesheim zur Stadt 

 

 

Das kurmainzische Algesheim war gerade 

die ersten Schritte auf dem Wege zur Ent-

wicklung eines Ackerbürgerstädtchen ge-

gangen, als eine Prunkurkunde vom 10. 

März 1339 die Szene festhielt, wie Kaiser 

Ludwig der Bayer in Frankfurt den Trierer 

Erzbischof Balduin belehnt. Seitdem Balduin 

von Luxemburg dem Bayern zur Königswahl 

verholfen hatte, verband sie das Streben, 

das Wahlrecht der sieben Kurfürsten zu si-

chern und die Ämter des deutschen Königs 

und des römischen Kaisers unabhängig von 

der päpstlichen Approbation zu vergeben.  

Ein Ereignis wie das der Stadterhebung 

Algesheims am 23. August des Jahres 1332 

mag an einem von den großen Zentren aus gesehen unbedeutenden Ort passieren 

und nur dort in der Lage sein, eine eigene Erinnerung stiften; das Geschehen wird 

jedoch verständlicher, wenn das lokale Ereignis in den Zusammenhang mit den ge-

sellschaftlichen und kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen und Ent-

wicklungslinien der jeweiligen Zeit gerückt wird. 
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Städte in Rheinhessen 

Im Jahre 1905 erschien im Verlag Emil 

Roth zu Giessen das Hauptwerk von 

Karl Johann Brilmayer unter dem Titel 

„Rheinhessen in Vergangenheit und 

Gegenwart, Geschichte der bestehen-

den und untergegangenen Städte, Fle-

cken, Dörfer, Weiler und Höfe, Klöster 

und Burgen der Provinz Rhein-hessen 

nebst Einleitung“. Dem Band war eine 

Landkarte der Provinz im Maßstab 

1:80.000 aus der Geographischen An-

stalt C. Weizbacher in Darmstadt beige-

geben. Neben Eisenbahnen, Kreisstra-

ßen, Gewässern und Ortschaften ver-

zeichnete die Landkarte sieben rhein-

hessische Städte: Mainz und Worms, 

Alzey, Bingen und Oppenheim sowie 

Gau-Algesheim und Pfeddersheim.  

Mainz war schon zur römischen Zeit 

Hauptstadt der Provinz Germania Supe-

rior, Worms eine bedeutende Civitas, 

die bereits in der Spätantike Sitz eines 

Bischofs wurde. Die Bedeutung beider 

Städte unterstrichen nicht zuletzt die 

Dome, die beide um die Jahrtausend-

wende unter den Bischöfen Willigis 

(940-1011) und Burchard (965-1025) er-

richtet wurden. 

In der hohen Zeit des Städtewesens er-

hielt Worms das Privileg einer direkt 

dem Kaiser unterstehenden Reichsstadt 

(1184, Kaiser Friedrich Barbarossa), die 

Mainzer Bürgerschaft genoss seit 1244 

die Rechte einer Freien Stadt, die im re-

gierenden Erzbischof nur noch formal 

ein Oberhaupt besaß. Oppenheim aber 

verlor den Status einer Reichsstadt 

(1225, Kaiser Friedrich II.) noch im sel-

ben Jahrhundert. Die Stadtrechte für 

Alzey (1277, Kaiser Rudolf von Habs-

burg), Bingen (Mitglied des Rheinischen 

Städtebundes 1254-57) und 

Pfeddersheim (1308, König Albrecht I.) 

hinderten die jeweiligen Landesherren 

(die Kurpfalz bzw. das Mainzer Domka-

pitel) nicht, die Städte ihrem Regiment 

zu unterwerfen. 

… und Gau-Algesheim 

Der kleine Ort Algesheim im Kurfürsten-

tum Mainz wurde im Laufe des 14. 

Jahrhunderts zweimal mit den Freihei-

ten und Rechten der Stadt Frankfurt 

ausgezeichnet. 

Am 23. August 1332 verlieh Kaiser 

Ludwig der Bayer zu Nürnberg auf Bit-

ten des Erzbischofs Balduin von Trier, 

dem Verwalter der Mainzer Kirche, und 

zum Nutzen der Mainzer Kirche dem Ort 

Algesheim bei Ingelheim, der zum 

Erzstift gehört, die Freiheit von Frankfurt 

und das Recht der Ummauerung und 

einen Wochenmarkt.  

 

Am 11. Februar 1355 entsprach Karl, 

der seit 1347 böhmischer König, seit 

1349 deutscher König und seit Januar 

1355 König von Italien war, in Pisa auf 

seinem Zug zur Kaiserkrönung der Bitte 

des Mainzer Erzbischofs Gerlach, dass 
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er und die Mainzer Kirche die Dörfer Al-

gesheim und Höchst in der Mainzer Di-

özese mit Mauern, Gräben und ande-

rem rüsten, befestigen und ummauern 

dürfen; die genannten Dörfer wurden 

von neuem zur Stadt erhoben und er-

hielten alle Privilegien, Rechte, Freihei-

ten, Exemptionen (Befreiung von Lasten 

und Pflichten) und Vergünstigungen, 

wie sie der Stadt Frankfurt bestätigt 

worden sind. 

In der Zeit zwischen den beiden Stadt-

erhebungen gewann die äußere Gestalt 

des Ortes mit Mauer und Pforten deutli-

che Konturen, der Wochenmarkt und 

ein 1339 eingerichteter Weinmarkt zei-

tigten dagegen keinen durchschlagen-

den Erfolg. Mit der am 15. Juli 1417 in 

Form eines Schiedsspruchs zwischen 

den streitenden Parteien Rat und Ge-

meinde „getarnten“ (Sigrid Schmitt) Ge-

meindeordnung verfügte der Mainzer 

Erzbischof Johann II. von Nassau, dass 

Entscheidungen des Rates nur noch in 

Gegenwart des von ihm eingesetzten 

Beamten getroffen werden durften. Das 

Beispiel zeigt, „wie ein Landesherr An-

sätze städtischer Emanzipation in einer 

entscheidenden Phase der Formierung 

seines Territoriums blockierte und die 

Gemeinde in den entstehenden Flä-

chenstaat integrierte.“ (Sigrid Schmitt) 

Balduin von Luxemburg 

Die Stadterhebung des kurmainzischen 

Algesheim, die sich am 23. August 2007 

zum 675. Male jährt, reiht sich ein in die 

Entwicklung der administrativen und mi-

litärisch bedeutsamen Strukturen, die 

Balduin von Luxemburg (1285-1354), 

seit 1307 Trierer Erzbischof, in seinen 

Territorien und als Verwalter des Erzbis-

tums Mainz (1328-1337) auch in diesem 

Gebiet betrieb.  

Was für ein Mann war Balduin von Lu-

xemburg? Er hat die Balduinsbrücke in 

Koblenz bauen lassen; nach ihm Bur-

gen wie Baldenau (bei Hundheim und 

Morbach), Balduinseck (bei Buch/Kas-

tellaun) oder Balduinstein an der Lahn 

benannt; Schulen in Kaisersesch, 

Morbach, Münstermaifeld, Trier und 

Wittlich führen seinen Namen und seit 

1897 begrüßt er vom Balduinsbrunnen 

in Trier die Gäste, die sich vom Bahnhof 

aus zur Porta Nigra, zum Dom oder zur 

Konstantinbasilika begeben. 

 

Warum ist Balduin außerhalb des Trie-

rer Landes so wenig in der historischen 

Erinnerung präsent, obwohl er doch – 

zumindest zeitweilig - Gebiete in allen 

Teilen des heutigen Rheinland-Pfalz 

beherrschte? 

Im an Erinnerungen und Denkmälern 

überreichen Mainzer Dom gibt es kaum 

einen Hinweis auf den mächtigen Kur-
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fürsten und mehrfachen „Königsmacher“ 

Balduin von Luxemburg hin, ein Histori-

ker aus der Region nennt Balduin in Be-

zug auf die Stadterhebung von Eltville 

einen „landfremden Kirchenfürsten“ und 

in Mainzer Regentenlisten firmiert Bal-

duin als „Gegenb(ischof)“.  

 

Die sieben Kurfürsten als Königsmacher 

Das „Mainzer Schisma“ von 1328 (Bal-

duin von Luxemburg versus Heinrich 

von Virneburg) und die Konkurrenz un-

ter den geistlichen Kurstaaten und Bis-

tümern haben offenbar nicht zugelas-

sen, dass die Bedeutung Balduins in der 

Mainzer Kirchengeschichte angemes-

sen gewürdigt wird. Dabei waren die 

Zugehörigkeit zur Partei des Papstes 

oder des Königs, die Vergabe oder 

Verweigerung der päpstlichen Bestäti-

gung einer Kaiserwahl, die Androhung 

von Ketzerprozessen oder des Kirchen-

banns gängige Instrumente in machtpo-

litischen Auseinandersetzungen. Viel-

leicht hat auch eine Mentalität dazu bei-

getragen, die den Mainzer Katholizis-

mus nach der Ära von Ketteler, Moufang 

und Haffner an der Wende vom 19. zum 

20. Jahrhundert im „selbstgesuchten 

Ghetto“ (Jürgensmeier) verharren ließ. 

Adam Gottron sieht mit Vertretern eines 

sozial engagierten, politischen Katholi-

zismus im beginnenden 20. Jh. „Gering-

schätzung der profanen Wissenschaft, 

Angst vor der Wissenschaft, ungesunde 

Vorliebe für das vermeintlich Übernatür-

liche, übertriebener Konservativismus 

und falsche Pietät, einseitige Liebe für 

streitbare Apologetik“ am Werke.  

Balduin (1285-1354) war – wie der spä-

tere Kaiser Heinrich VII. (1278-1313) - 

ein Sohn des Grafen Heinrich III. von 

Luxemburg und seiner Frau Beatrix von 

Avesnes. Seinen Vornamen erhielt Bal-

duin von seinem Großvater mütterli-

cherseits (Baudouin d’Avesnes). Der 

spätere Kaiser Karl IV. (1316-1378) war 

ein Enkel von Heinrich VII. und Großnef-

fe von Balduin. 

Über die Grafschaft zwischen Ardennen 

und Mosel hinaus eröffneten sich ihm 

Perspektiven und Ambitionen,  

 als der Zwanzigjährige 1305 nach 

dem Tode des Erzbischofs Ge-

rhard II. von Eppstein bei der Be-

werbung um das Erzbistum Mainz 

zwar noch Peter von Aspelt den 

Vortritt lassen musste, dann aber 

1307 vom Trierer Domkapitel zum 

Erzbischof gewählt und 1308 von 

Papst Clemens V. in Poitiers zum 

Bischof geweiht wurde,  

 als Balduins Bruder Heinrich 1308 

mit tatkräftiger Unterstützung des 

Mainzer Erzbischofs Peter von 

Aspelt und des jungen Trierer Kur-

fürsten zum deutschen König ge-

wählt und nach einer Romfahrt 

1312 zum Kaiser gekrönt wurde 

und schließlich  

 als bei der Königswahl von 1314 

der Bayernherzog und Pfalzgraf 

bei Rhein Ludwig mit Unterstüt-

zung der Luxemburger antrat und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_V.
http://de.wikipedia.org/wiki/Poitiers
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dadurch in eine so große finanziel-

le Abhängigkeit geriet, dass der 

territoriale Appetit Balduins reich-

lich Nahrung am Mittelrhein und in 

der Pfalz fand.  

Zugleich verschärfte sich die Frontenbil-

dung unter den Kurfürsten und zwi-

schen dem Reich und den in Avignon 

residierenden Päpsten, die sowohl bei 

der Königswahl 1314 in einer Doppel-

wahl (Ludwig der Bayer und Friedrich 

der Schöne), als auch 1328 bei der 

zwiespältigen Besetzung des Mainzer 

Stuhls (Balduin von Luxemburg und 

Heinrich III. von Virneburg) ihren Aus-

druck fand.  

 

Die Stadterhebung von Algesheim und 

Eltville, am 23. August 1332 getrennt 

beurkundet, fiel in die Zeit des „Mainzer 

Schismas“ (1328-1338). Der Luxembur-

ger Balduin war zu dieser Zeit nicht nur 

Erzbischof und Kurfürst von Trier, son-

dern auch vom Mainzer Domkapitel be-

stellter Verwalter des Erzbistums Mainz 

und von 1331-1337 auch Verwalter der 

Bistümer Worms und Speyer sowie 

Pfandherr von Kaiserslautern und Wolf-

stein. Dass Papst Johannes XXII. und 

die Mainzer Bürgerschaft lieber den 

schwachen Heinrich III. von Virneburg 

als Nachfolger der Erzbischöfe 

Bonifatius, Lullus, Rabanus Maurus 

oder Willigis sehen wollten, lag ange-

sichts der Verbindungen und Machtfülle 

von Balduin auf der Hand. 

Die kurmainzischen und kurtrierischen 

Stadterhebungen des Jahres 1332 wa-

ren Ausdruck des Bündnisses zwischen 

dem Kurfürsten Balduin und dem 

Wittelsbacher Ludwig, der weder bei 

seiner Königswahl, noch bei der Kai-

serwahl durch das römische Stadtvolk 

ungeteilte Zustimmung fand, sondern 

auf die Unterstützung mächtiger Bun-

desgenossen angewiesen war. In wel-

chem Maße Balduin das Instrument der 

Stadterhebungen nutzte, kann man an 

den Sammelprivilegien ablesen, die 

Balduin sich am selben Tag, am 23. 

August 1332 in Nürnberg ausstellen 

ließ: Trier und Koblenz, Merzig, 

Saarburg und St. Wendel, Bernkastel; 

Zell und Cochem, Klotten, Treis, Karden 

und Alken, Mayen und Münstermaifeld, 

Manderscheid und Wittlich, Kappellen-

Stolzenfels und Niederlahnstein, 

Montabaur im Westerwald und 

Leutesdorf am Rhein – insgesamt 30 

Städte, Dörfer und Burgen erhielten die 

Freiheiten und Rechte der Stadt Frank-

furt.  

Die Sammelprivilegien dienten vor allem 

der kurtrierischen Territorialpolitik, eine 

geschlossene territoriale Verbindung 

zwischen dem oberen und dem unteren 
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Erzstift herzustellen, nach dem Erwerb 

der ehemaligen Reichsstädte Boppard 

und Oberwesel die Position am Mittel-

rhein zu stärken sowie den Einfluss in 

Eifel und Hunsrück, Taunus und Wes-

terwald zu erweitern. 

 

Dagegen waren die Stadterhebungen 

von Eltville und Algesheim dem aktuel-

len Umstand geschuldet, dass die Main-

zer Bürgerschaft Balduin den Zugang 

nach Mainz versperrte. Balduin residier-

te in Eltville, dessen zerstörte Burg er ab 

1329 wieder aufbauen ließ; er befestigte 

Flörsheim und Weisenau, damit Waren 

und Lebensmittel, welche die Mainzer 

heimlich aus Frankfurt beziehen wollten, 

die belagerte Stadt nicht erreichen 

konnten. Eine vergleichbar greifbare 

Funktion ist für Algesheim nicht auszu-

machen. 

Doch es waren nicht nur militärische 

und kriegerische Mittel, mit denen Kur-

fürst Balduin seinen Einfluss geltend 

machte. Er betrieb aktiv mit anderen 

Fürsten eine Politik des Landfriedens. 

Dieses rechtliche Institut, das sich aus 

dem Gottesfrieden (pax dei, treuga dei) 

entwickelt hatte und sich auf das ganze 

Land wie auf bestimmte Gebiete bezog, 

meinte sowohl den Zustand des friedli-

chen Zusammenlebens wie auch die 

Gesetze und Verträge sowie die An-

wendung von legitimer Gewalt, um 

„Räuber“ und „Übeltäter“ zu zwingen, 

Frieden zu halten. Unter maßgeblicher 

Beteiligung von Balduin kamen so zu-

stande: der Landfriede von Bacharach 

(1317), ein auf zwei Jahre befristeter 

Landfriede für die Wetterau (1328), der 

Lauterer Landfriede (1333) und ein all-

gemeiner Landfriede für das Gebiet zwi-

schen Rhein und Maas (1352).  

1332 und 1932 – 1355 und 1955 

Warum aber - und dies muss jetzt ge-

fragt werden - hat die Stadterhebung 

von 1332 in Gau-Algesheim und bei den 

Gau-Algesheimern nicht die Bedeutung 

der Stadterhebung von 1355 gewon-

nen?  

 

Die wirtschaftlichen und politischen Ver-

hältnisse des Jahres 1932 mit den Aus-

wirkungen der Weltwirtschaftskrise, dem 

Aufstieg des Nationalsozialismus und 
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der Zerstörung der Weimarer Republik 

waren nicht geeignet, Impulse für die 

Feier der Stadterhebung von 1332 zu 

geben. Mit dem Ende der letzten von 

einer Parlamentsmehrheit getragenen 

Regierung von SPD, Zentrum und den 

klein gewordenen DVP und DDP unter 

Hermann Müller im März 1930 be-

schleunigte sich der Weg über die Prä-

sidialkabinette (Brüning, Papen und 

Schleicher) zur Machtübertragung an 

Hitler und den Nationalsozialismus. In 

solchen Zeiten musste schon ein städti-

sches Selbstbewusstsein vorhanden 

sein wie in Eltville, das im Spätmittelal-

ter Kaiser, Könige und Kurfürsten kom-

men und gehen sah und bis ins 19. 

Jahrhundert die einzige Stadt des 

Rheingaus war, um die Stadterhebung 

vor 600 Jahren zu feiern. 

 

Entscheidend aber für die Festlegung 

auf die Stadterhebung von 1355 dürfte 

die eindrucksvolle 600-Jahrfeier im 

Sommer 1955 sein.  

 

Zehn Jahre nach dem Ende des 2. 

Weltkrieges ist sie im Gedächtnis der 

Bürger vom Gau-Algesheim haften ge-

blieben und bildet den Höhepunkt und 

zugleich Abschluss der Phase des Wie-

deraufbaus und der Restauration der 

traditionellen Strukturen in Gau-

Algesheim. Danach hat sich das Gesicht 

der Stadt innerhalb weniger Jahre stark 

verändert: zunächst die Straßenbrücke 

(B 41) über die Bahnlinie (1957), die 

Radsporthalle (1960), der neue katholi-

sche Kindergarten (1961) sowie die Er-

weiterung des Albertus-Hospitals (1962) 

und der Volksschule (1963), später – 

immer begleitet von der Erschließung 

von Neubaugebieten – der Umzug der 

Stadtverwaltung Rathaus am Marktplatz 

ins Schloss Ardeck (1969), die selbst-

ständige Schloss-Ardeck-Grundschule 

(1979) und die Schloss-Ardeck-

Sporthalle (1981). 

Die Erinnerung an das Ereignis von 

1355 wird wach gehalten durch die Kai-

ser-Karl-Straße im Brühl und die jährli-

che Feier der Stadterhebung am 11. 

Februar. Ein stadtbürgerliches Gemein-

wesen, wie es die mittelalterlichen 

Stadterhebungen nicht im Blick hatten, 

weil die Bewohner mehr Objekte herr-

schaftlichen Handelns als souveräne 

Subjekte waren, gedeiht durch ein auf-

geklärtes Selbstbewusstsein, aktive To-

leranz und schöpferisches Engagement. 

Dazu gibt es in unserer unvollkomme-

nen Welt immer neue Herausforderun-

gen. 

Norbert Diehl 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_41
http://de.wikipedia.org/wiki/Radsporthalle
http://de.wikipedia.org/wiki/Kindergarten
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